
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1922/1/9 Os273/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1922

Norm

StPO aF §281 Z11 B

Rechtssatz

Die Nichtverhängung einer zwingend vorgeschriebenen Nebenstrafe bedeutet ein Überschreiten der Grenzen des

gesetzlichen Strafsatzes.

Entscheidungstexte

Os 273/21

Entscheidungstext OGH 09.01.1922 Os 273/21

Veröff: SSt II/3
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